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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Die Diskussionen um die Europäische Integration und den Bau des 
„Hauses Europa" sind aktueller denn je. Es geht um die Grenzen zwischen 
Souveränitätsverzicht und Nichteinmischungsprinzip, aber auch um die vom 
Rechtsstaats- und Demokratie Verständnis geprägte Schwelle, die die osteuro-
päischen Staaten auf dem Weg in eine Mitgliedschaft im Europarat zu über-
schreiten haben. 

Die 1953 in Kraft  getretene „Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten"  ist ein Baustein im Prozeß der europäischen Einigung. 
Gerade im Hinblick darauf waren bei der Untersuchung des „Gesetzes im 
Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention" naturgemäß die im ein-
zelnen trotz der Beschwörung eines gemeinsamen Erbes an geistigen Gütern, 
politischer Überlieferungen,  Achtung der Freiheit und Vorherrschaft  des Ge-
setzes in ihrer Präambel bestehenden Abweichungen in dem Demokratie- und 
Rechtsstaatsverständnis der Mitgliedstaaten von besonderem Interesse. In 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte hat sich insgesamt gezeigt, daß die Konvention trotz aller 
Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen einen für alle Mitgliedstaaten 
geltenden einheitlichen Gesetzesbegriff  und europäischen Standard vorgibt 
und insoweit ihre Aufgabe im Prozeß der europäischen Integration erfüllt. 

Die Entstehung der Arbeit ist durch Anregungen und Hilfestellungen mei-
nes verehrten Lehrers, Herrn Prof.  Dr. Dr. h.c. Rolf  Grawert,  entscheidend 
beeinflußt worden. Ihm spreche ich dafür meinen herzlichsten Dank aus. 

Ferner bin ich Herrn Prof.  Dr. Hans D. Jarass  für die Mühe des Zweitgut-
achtens zu Dank verpflichtet. 

Herrn Prof.  Dr. h.c. Norbert  Simon  sowie den Herausgebern der Schriften-
reihe, Herrn Prof.  Dr. Siegfried  Magiera  und Herrn Prof.  Dr. Detlef  Merten, 
danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die „Schriften zum Europäischen 
Recht". 

Bremen, im Sommer 1995 Regina  Weiß 
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Einleitung 

Der Anspruch, den die Europäische Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten  vom 4. November 1950 (EMRK) einschließ-
lich ihrer Zusatzprotokolle erhebt, ist, gemessen an den weltweit existieren-
den anderen Menschenrechtsschutzsystemen auf regionaler wie universeller 
Ebene, sehr hoch. Ein Vergleich mit anderen Übereinkommen läßt schnell 
erkennen, daß die Vertragsstaaten versucht haben, unter Berufung auf ihre 
gemeinsamen geschichtlichen und kulturellen Wurzeln die Hindernisse für 
eine auch tatsächliche Effektuierung  des Menschenrechtsschutzes, die aus 
Souveränitäts- und ordre publique-Vorbehalten resultieren, soweit wie mög-
lich zu überwinden. Das zeigt sich nicht nur daran, daß die EMRK inhaltlich 
Freiheitsrechte widerspiegelt, die auch in den Rechtsordnungen der Vertrags-
staaten seit langem enthalten sind, es sind mit der Europäischen Kommission 
für Menschenrechte und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
darüber hinaus Einrichtungen geschaffen  worden, um die „Einhaltung der 
Verpflichtungen, welche die Hohen Vertragschließenden Teile in dieser Kon-
vention übernommen haben, sicherzustellen"1. 

Dennoch bieten diese formalen Sicherungen allein noch keine Garantie 
dafür,  daß dieser hohe Anspruch auch tatsächlich umgesetzt werden kann. 
Denn die Qualität des Menschenrechtsschutzes zeigt sich nicht nur an der 
Gewährleistung bestimmter Freiheitsbereiche, sondern wird entscheidend 
durch die Ausgestaltung der (notwendigen) Eingriffsvorbehalte  bestimmt, die 
in der EMRK als Gesetzesvorbehalte ausgestaltet sind. 

Danach müssen staatliche Maßnahmen, die den einmal gewährten Frei-
heitsbereich beschränken, u.a. gesetzlich vorgesehen sein, um das System des 
Menschenrechtsschutzes intakt zu lassen. 

Das Gesetz, das einen darauf beruhenden Eingriff  legitimiert, erfüllt  zwei 
Funktionen. Auf der einen Seite begrenzt es den Freiheitsbereich des Einzel-
nen, auf der anderen Seite setzt es eine Grenze für hoheitliche Eingriffe.  Wo 
die Grenze zwischen beiden Polen verläuft,  hängt davon ab, was überhaupt 
unter dem Begriff  „Gesetz'4 zu verstehen ist und welche Anforderungen  an 
das einschränkende Gesetz gestellt werden müssen. Setzt man die Vorausset-
zungen an ein Gesetz niedrig an, so erleichtert das hoheitliche Eingriffe  zu 
Lasten des Freiheitsbereichs des Einzelnen. Stellt man dagegen sehr hohe 

1 Siehe Art. 19 EMRK. 

2 Weiß 
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Anforderungen  an das Gesetz, wird die Möglichkeit einschränkender Hoheits-
akte zugunsten des Gewaltunterworfenen  zurückgedrängt. Das Gesetz er-
scheint daher als eine der wichtigsten Variablen, über die die Effektivität  des 
Menschenrechtsschutzes und die Einbußen an Souveränität gesteuert werden 
können. 

Vor dem Hintergrund dieser Bedeutung und unter Berücksichtigung der 
Integrationsfunktion, die die EMRK im Prozeß der europäischen Einigung 
erfüllt,  soll die nachfolgende Untersuchung dazu dienen, einen Maßstab für 
einen Ausgleich beider Funktionen und damit für einen möglichst effektiven 
Schutz der Menschenrechte zu ermitteln. 



Erster Teil 

Einordnung und Systematik der E M R K 

Jede Auslegung wird durch bestimmte „Vor"-Urteile und „Vor"-Verständ-
nisse beeinflußt. Insoweit erscheint der Regelungsgehalt einer völkervertragli-
chen Vereinbarung in unterschiedlichem Licht, je nachdem von welcher War-
te aus sie interpretiert wird. Um dieses Vorverständnis offenzulegen  und die 
Prämissen der vorliegenden Untersuchung objektivierbar zu machen, soll zu-
nächst eine Gegenüberstellung der EMRK mit anderen Menschenrechts-
schutzsystemen erfolgen. Aus diesem Vergleich muß deutlich werden, wel-
chen Anspruch die EMRK hinsichtlich der Effektivität  des Menschenrechts-
schutzes in Europa erhebt. Gleichzeitig werden sich daraus Anhaltspunkte für 
die Auslegung von Konventionsbegriffen  im einzelnen gewinnen lassen. 

A. Einordnung der EMRK in das System 
des internationalen Menschenrechtsschutzes 

Der Menschenrechtsschutz wird in der Vielzahl völkerrechtlicher Deklara-
tionen und Konventionen unterschiedlich effektiv  verwirklicht1. 

Die Ursache ist zum einen darin zu sehen, daß es sich bei dem Menschen-
rechtsschutz um einen Problemkreis handelt, der bereits im jeweiligen natio-
nalen Recht nach bestimmten Regeln in der einen oder anderen Weise ge-
handhabt wird und der bedeutende Teile der innerstaatlichen Rechtsordnung, 
z.B. das Polizeirecht oder das Verfahrensrecht,  betrifft.  Indem sich nun völ-
kerrechtliche Verträge oder Deklarationen dieses überkommenen, typischer-
weise innerstaatlich geregelten Verhältnisses „the man versus the state" an-
nehmen2 und an einem internationalen Standard messen, konkurrieren sie 
zwangsläufig mit der dem Mitgliedstaat innewohnenden Souveränität3, ver-
standen als die Freiheit, ohne Behinderung durch einen fremden Willen die 

1 Vgl. dazu Donnelly , International Human Rights, S. 57 ff.,  sowie die Übersicht bei 
Stern,  Staatsrecht Bd. III /1, S. 268 ff. 

2 Huber,  in: Hans Peters-GS, S. 375, 388. 
3 Zum Spannungsverhältnis zwischen nationalem Recht und internationalem Menschen-

rechtsschutz Bernhardt,  in: FS-Mosler, S. 75, 78; Bindschedler,  in: FS-Schlochauer, S. 179 
f.; Delbrück,  GYIL 22 (1979), S. 384, 387; Geck,  JZ 1980, 73, 75; Hafner,  EuGRZ 1977, 
220, 221. 

2* 


